
Unterrichtsvertrag

Eine einmalige Anmeldegebühr von €_____ wird für den Verwaltungsaufwand erhoben.  
Als Gegenleistung ist das erste Trikot in dieser Gebühr inbegriffen. 

Dieser Vertrag ist unbefristet und kann jederzeit mit einer Frist von 3 Monaten schriftlich gekündigt werden.  

Das monatliche Unterrichtshonorar ist jeweils im Voraus bis zum 05. Kalendertag eines jeden Monats fällig 
und wird per SEPA-Lastschrift eingezogen. Barzahlung nach Absprache möglich. 

Besondere Vereinbarungen: _________________________________________________________________ 
Die beigefügten Allgemeinen Vertragsbedingungen habe ich zur Kenntnis genommen und erkläre mich 
damit einverstanden. Durch die Rückgabe des unterschriebenen Vertrages bestätige ich, dass ich 
eigenständig eine Kopie erstellt habe. 

_________________	 ________________________________	 __________________________________ 
Datum 	 	 	 Vertreter der Ballettschule 	 	 Vertragspartner/Erziehungsberechtigter

Vor- und Nachname des Schülers/der Schülerin __________________________________________________ 

Geb. am _____________________________ 

Straße, PLZ/Ort  ____________________________________________________________________________ 

Tel./Mobil ___________________________________ Mail __________________________________________ 

Name der/des Erziehungsberechtigten _________________________________________________________

Wochenstunde 
à 30 Minuten

Wochenstunde 
à 45 Minuten

Wochenstunde 
à 60 Minuten

Wochenstunde à 
75/90 Minuten

Betrag in €  
pro Monat

Ballett

Modern Dance/
Jazztanz

Stepptanz

Familienrabatt Wird gewährt, wenn zwei SchülerInnen einem Haushalt angehören.

Summe

Dieser Vertrag gilt für	 ◯ mich		 ◯ meine Tochter	 ◯ meinen Sohn  

für folgende Unterrichtsfächer:

Ballettschule Backstage ∙ Lisa Heusel ∙ Am Schlaggraben 10 ∙ 63853 Mömlingen 
Mail: info@ballettschule-backstage.de ∙ Mobil: 0160/4142040 

IBAN: DE35120300001306056779 ∙ BIC BYLADEM1001 ∙ Steuernummer: 007 827 34132



Allgemeine Vertragsbedingungen 

1. Dieser Vertrag ist unbefristet und kann mit einer Frist von 3 Monaten zum Monatsende schriftlich 
gekündigt werden.  
a. Der Vertrag kann außerordentlich und ohne Einhaltung einer Kündigungsfrist gekündigt 

werden, wenn eine dauerhafte, unzumutbare Teilnahme am Unterricht ohne eigenes 
Verschulden nachweisbar ist. Dies muss z.B. durch ein ärztliches Attest bestätigt werden. 

2. Der Unterricht findet zu den vereinbarten Zeiten statt. Ausgenommen sind die bayrischen 
Schulferien, gesetzliche Feiertage und Prüfungstage. Unterrichtsstunden, die aufgrund Seitens der 
Ballettschule ausfallen, können nach Absprache mit der Ballettschule nachgeholt werden. 

3. Das Unterrichtshonorar ist ein Jahreshonorar aufgeteilt in zwölf Monatsraten. Bei Nichtteilnahme 
einer oder mehreren Unterrichtseinheiten besteht kein Recht auf Minderung des Monatsbeitrags. 
Dieser muss bis zum nächstmöglichen Kündigungstermin entrichtet werden. Der Unterrichtsplatz 
bleibt bis zu diesem Zeitpunkt bestehen.  
a. Im Falle einer Rückbuchung des Monatsbeitrags wird dieser zuzüglich der 

Rückbuchungsgebühr des entsprechenden Kreditinstituts erneut berechnet. 
4. Das in den Kursen erlernte Wissen und Choreographien dürfen nur privat verwendet werden und 

dürfen weder gegen Entgelt noch unentgeltlich an Dritte weitergegeben werden. 
5. Auf dem Gelände der Ballettschule ist den Anweisungen des Lehrpersonals und das Einhalten der 

Hausordnung Folge zu leisten.  
6. Haftung 

a. Die Aufsichtspflicht des Lehrpersonals beginnt und endet mit der vereinbarten 
Unterrichtsstunde in den dazugehörigen Unterrichtssälen. Außerhalb dieser Zeit haften die 
Erziehungsberechtigten für Ihre Kinder. 

b. Bei Diebstahl von mitgebrachten Wertgegenständen, Geld oder Kleidung haftet die 
Ballettschule nicht.  

c. Die SchülerInnen sind seitens der Ballettschule unfallversichert. Alle Unfälle oder Verletzungen 
müssen umgehend dem Lehrpersonal gemeldet werden, da nachträgliche Meldungen nicht 
berücksichtigt werden. Weitere Ansprüche gegen die Schule sind ausgeschlossen. 

d. Die Ballettschule übernimmt keine Haftung für selbstverschuldete Unfälle oder Schäden 
seitens der SchülerIn. 

e. Bei vorsätzlich oder fahrlässig verursachten Sachbeschädigungen in der Ballettschule haftet 
der Schüler/die Schülerin bzw. dessen Erziehungsberechtigter. 

7. Die SchülerInnen und/oder Erziehungsberechtigten genehmigen, dass während des Unterrichts 
oder bei Aufführungen aufgenommene Fotos und Videos auf den Internetseiten oder in 
Werbematerialien der Ballettschule veröffentlicht werden darf. Die Schulleitung ist rechtzeitig über 
einen Widerspruch gegen diese Vereinbarung zu informieren, damit dies berücksichtigt wird.  

8. Die vorliegenden Vertragsbedingungen sowie die getroffenen Vereinbarungen stellen sämtliche 
Absprachen zwischen den Vertragsparteien dar. Änderungen oder Ergänzungen müssen schriftlich 
erfolgen. 

9. Die Unwirksamkeit oder Nichtigkeit einer Bestimmung dieses Vertrags hat keinen Einfluss auf die 
Wirksamkeit der übrigen Regelungen. 

10.Jede Änderung relevanter Daten (Name, Adresse, Mailadresse, Bankverbindung, 
Gesundheitszustand) sind der Schulleitung mitzuteilen.  


